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Einziehung von Straßen 
 
Gem. § 7 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) vom 23. September 1995 (GV. NRW. 
S. 1028) in der jeweils gültigen Fassung wird die nachfolgende näher bezeichnete und im anliegenden Lageplan kenntlich 
gemachte Fläche 
 
Grafschafter Rad- u. Wanderweg, Gem. Kapellen, Flur 3, Flurstück 255 (Teilflächen von ca. 102 m²)  

eingezogen. 
 
Die Absicht wurde im Amtsblatt Nr. 1 der Stadt Moers vom 16.01.2020 bekannt gemacht. Durchgreifende Einwendungen 
hiergegen wurden nicht erhoben. 
 
Hiermit wird die Einziehung gemäß § 7 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NW) öf-
fentlich bekannt gemacht. Diese Einziehungsverfügung gilt am Tage nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Stadt Moers als bekannt gegeben (§ 41 Abs. 4 S. 4 VwVfG NRW). 
 
Rechtsbehelfsbelehrung  
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Düsseldorf in 40213 Düsseldorf, Bastionstraße 39, schriftlich einzureichen oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. 
 
Wird die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt, so würde dessen Verschulden Ihnen zu-
gerechnet werden. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sind anzugeben, der angefochtene Bescheid 
soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Wird die Klage schriftlich erhoben, sollen zwei Abschriften der Klage für 
die Beteiligten beigefügt werden. 
 
Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den 
Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO VG/FG vom 07.11.2012 (GV. NRW 
S. 548) in der jeweils geltenden Fassung eingereicht werden. Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur nach § 2 Nr. 3 Signaturgesetz vom 16.05.2001 (BGBl. I, S. 876) in der jeweils geltenden Fassung 
versehen sein und an die elektronische Poststelle des Gerichts übermittelt werden. 
 
Hinweis:  
Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu beachten. Die besonderen 
technischen Voraussetzungen sind unter www.egvp.de aufgeführt. 
 
Hinweise: 
 
1. Diese Einziehungsverfügung (Allgemeinverfügung gemäß § 35 S. 2 VwVfG NRW) und Pläne, aus denen die genaue Lage 

und Ausdehnung der betreffenden Verkehrsflächen – insbesondere der Teilbereiche –ersichtlich sind, können beim 
Fachbereich 8 - Vermessung, Straßen und Verkehr, Raum E.023 (Altes Rathaus, Erdgeschoss) während der Dienststunden 
von jedermann eingesehen werden. 

2. Die Einziehung wird mit Fristablauf oder Erschöpfung der Rechtsmittel bestandskräftig. 
 
 
Moers, den 06.05.2020 
 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Köhn 
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Haushaltssatzung der Stadt Moers für das Haushaltsjahr 2020 
 
Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der 
Stadt Moers mit Beschluss vom 12.02.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 

§ 1 
Ergebnisplan und Finanzplan 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielba-
ren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und not-
wendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird  
 
im Ergebnisplan mit  
 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf  302.983.775 EUR  
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  302.868.679 EUR 
 
im Finanzplan mit  
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 
auf  293.238.776 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 
auf  270.605.319 EUR 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 26.579.550 EUR  
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 36.823.061 EUR 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 34.558.832 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 36.537.627 EUR 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
Kreditermächtigung für Investitionen 

 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf  
 

10.243.511 EUR 
 
festgesetzt.  
 
(davon i. H. v. 2.631.638 EUR Investitionen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“) 
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§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren 
erforderlich ist, wird auf 

 
6.134.000 EUR 

 
festgesetzt. 
 
 

§ 4 
Allgemeine Rücklage 

 
Die allgemeine Rücklage wurde im Laufe des Haushaltsjahres 2014 aufgebraucht, so dass die bilanzielle Überschuldung 
eingetreten ist. 
 
 

§ 5 
Kredite zur Liquiditätssicherung 

 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf  
 

290.000.000 EUR 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 6 
Steuersätze 

 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt: 
 
 
1. Grundsteuer 
 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(Grundsteuer A) auf  300 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 740 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer 480 v. H. 
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§ 7 
Haushaltssanierungsplan 

 
Nach der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes ist 

- der Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfe gem. Stärkungspaktgesetz im Jahr 2018 
wiederhergestellt worden, 

- der Haushaltsausgleich ohne Berücksichtigung der Konsolidierungshilfe gem. Stärkungspaktgesetz im Jahr 2021 
wiederhergestellt. 

Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplanes 
umzusetzen. 
 
 

§ 8  
Stellenplan 

 
Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „künftig umzuwandeln“ (ku) und „künftig wegfallend“ (kw) werden beim Aus-
scheiden der bisherigen Stelleninhaberinnen oder Stelleninhaber aus diesen Stellen wirksam. 

 
 

§ 9 
Haushaltsbewirtschaftung 

 
1. Über die Leistung unabweisbarer überplanmäßiger oder außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 

GO NRW sowie unabweisbarer überplanmäßiger und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen nach § 85 GO 
NRW entscheidet der Stadtkämmerer. 
Erheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 und 4 GO NRW sind unabweisbare über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen sowie unabweisbare über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen, sofern sie den Betrag 
von 60.000 EUR übersteigen. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.  
 

2.  Gemäß § 21 KomHVO NRW werden zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung Erträge und Aufwendungen zu Budgets ver-
bunden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Das gleiche 
gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. Zur Bewirtschaftung des Budgets gilt das Budgetie-
rungs- und Personalkostenbudgetierungskonzept der Stadt Moers.  
 

3. Die Wertgrenzen nach § 4 Abs. 4 KomHVO NRW für den Einzelausweis von Investitionen im Haushaltsplan und nach § 
13 KomHVO NRW für den Wirtschaftlichkeitsvergleich bei Investitionen sind vom Rat wie folgt festgelegt worden. 

 

 
a)  für Baumaßnahmen auf 150 TEUR (Gesamtvolumen) 

 
b) für einmalige Beschaffungen auf   25 TEUR (Gesamtvolumen) 

 
c)  für regelmäßig wiederkehrende Beschaffungen auf   25 TEUR 

  

(Ansatz im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren) 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.  
 
Die Haushaltssatzung wurde mit Beschluss am 12.02.2020 durch den Rat erlassen. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW der Aufsichtsbehörde mit Bericht vom 19.02.2020 
angezeigt worden.  
 
Die Genehmigung der am 12.02.2020 vom Rat der Stadt Moers beschlossenen 8. Fortschreibung des Haushaltssanierungs-
plans 2012 bis 2021 für das Jahr 2020 wurde erteilt mit Verfügung vom 07.05.2020. 
 
Die Haushaltssatzung wird bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses im Rathaus  
Moers, Rathausplatz 1, in den Räumen des Fachbereiches Finanzen (Fachdienst Haushaltswirtschaft) während der Dienstzei-
ten zur Einsichtnahme verfügbar gehalten. 
 
 
Hinweis 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt  
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 

und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Moers, den 11.05.2020 
 
Fleischhauer 
Bürgermeister 
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